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Regeste

Ausschaffungshaft | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Die zuständige Behörde kann einen Ausländer in Ausschaffungshaft nehmen oder in dieser
belassen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die
Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (AuG; SR 142.20) erfüllt sind.
Danach ist erforderlich, dass ein erstinstanzlicher, nicht notwendigerweise auch
rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht
möglich, aber absehbar ist. Zudem muss einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AuG genannten
Haftgründe bestehen, der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt
werden (Art. 76 Abs. 4 AuG; Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes
verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 S. 58, mit zahlreichen Hinweisen).

E. 1.2
Gemäss Art. 80 Abs. 6 lit. a AuG ist die Haft zu beenden, wenn der Haftgrund entfällt oder
sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Diesfalls lässt sie sich nicht mehr mit einem
hängigen Ausweisungsverfahren rechtfertigen und verstösst sie gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f
EMRK ( BGE 122 II 148 E. 3 S. 152 f.; 130 II 56 E. 4.1.1 S. 60 mit Hinweisen). Wie es sich
mit der Durchführbarkeit im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach
pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die
Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich
erscheint oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten,
wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht
wird vollzogen werden können ( BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen). Blosse
Erschwernisse, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, machen die Ausschaffung aber
nicht bereits undurchführbar. Gerade wegen solcher Schwierigkeiten hat der Gesetzgeber
die Möglichkeit der Haftverlängerung und eine relativ lange höchstzulässige Haftdauer von
18 Monaten vorgesehen (Art. 76 Abs. 3 AuG).

E. 2
Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass der beim Bundesverwaltungsgericht
angefochtene Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid des BFM eine Anordnung im
Sinne von Art. 76 Abs. 1 AuG darstellt und dass die Haftgründe von Art. 76 Abs. 1 lit. b
Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. c AuG (Missachtung eines Einreiseverbots) und von Art. 76
Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AuG (Missachtung behördlicher Anordnungen) gegeben sind. Was der
Beschwerdeführer dagegen vorbringt, dringt nicht durch. Es ist nicht einzusehen, weshalb



die gegen ihn verhängte und ihm bekannte Einreisesperre hätte unverbindlich sein sollen,
nur weil er den Schengenraum für einige Zeit verlassen haben will. Die Vorinstanz hat in
diesem Zusammenhang auch richtig darauf hingewiesen, dass er - auf dem Landweg
anreisend - schon in einem anderen sicheren Land ein Asylgesuch hätte stellen können,
bevor er die Schweiz erreichte. Im Weiteren hat der Beschwerdeführer verschiedentlich und
zur Genüge aufgezeigt, dass er sich an behördliche Anordnungen, die ihm missfallen, nicht
gebunden fühlt. Die Kritik des Beschwerdeführers geht in dieser Hinsicht offenkundig fehl.

E. 3
Weniger klar erscheint die Durchführbarkeit der Wegweisung nach Griechenland innert
vernünftiger Frist, nachdem das Bundesverwaltungsgericht der bei ihm hängigen
Beschwerde die aufschiebende Wirkung gestützt auf Art. 107a Satz 2 AsylG (d.h. wegen
begründeten Anhaltspunkten für eine Verletzung der EMRK-Garantien im
Bestimmungsland) zuerkannt hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat zu erkennen gegeben,
dass es ausgehend von mehreren hängigen Fällen verschiedene Aspekte betreffend das
Asylwesen in Griechenland detaillierter überprüfen will und ein Entscheid, der sich auch
auf die Rechtsstellung des Beschwerdeführers auswirken könnte, nicht vor dem Herbst
2010 ergehen wird. Die Vorinstanz hat dies bei ihrer Prognose über die Durchführbarkeit
einbezogen und befunden, diese Unwägbarkeiten und Verzögerungen liessen den Vollzug
der Wegweisung noch nicht als in absehbarer Zeit undurchführbar erscheinen. Der Ausgang
des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sei offen, und es könne davon
ausgegangen werden, dass sich dieses der Tragweite und Dringlichkeit des zu fällenden
Entscheids bewusst sei und dem Beschleunigungsgebot gemäss Art. 109 AsylG die nötige
Beachtung schenke, so dass die verfügte Ausschaffungshaft voraussichtlich nicht in
erheblichem Ausmass verlängert werden müsse. Zu berücksichtigen sei auch, dass es sich
um eine erstmalige Haftanordnung handle und nicht um eine wiederholte Verlängerung,
und dass das Verhalten des Beschwerdeführers erschwerend ins Gewicht falle. Soweit
erforderlich könne die Situation im Rahmen von Haftverlängerungsentscheiden oder
Haftentlassungsgesuchen neu beurteilt werden. Was der Beschwerdeführer dagegen
einwendet, lässt den angefochtenen Entscheid nicht als unrechtmässig erscheinen. Der
Umstand allein, dass das Bundesverwaltungsgericht einem bei ihm eingereichten
Rechtsmittel betreffend das Asyl und die Wegweisung die aufschiebende Wirkung
zuerkannt hat, erlaubt noch nicht den Schluss auf Undurchführbarkeit des Vollzugs (vgl.
Urteil 2C_804/2008 vom 5. Dezember 2008 E. 4.3 mit Hinweis). Dies wäre erst der Fall,
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem gutheissenden Entscheid oder mit einer
langen Verfahrensdauer zu rechnen wäre (vgl. Urteil 2A.304/2005 vom 26. Mai 2005 E.
2.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist eine genauere Prognose über die
Auswirkungen des vom Bundesverwaltungsgericht in Aussicht gestellten Entscheids auf
den Beschwerdeführer aber schwierig und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Auch
wenn sich offenbar ernstzunehmende Fragen rund um die Gewährleistung der Garantien der
EMRK in Griechenland stellen, kann doch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden,
das Bundesverwaltungsgericht gelange zum Ergebnis, dass ein in den europäischen
Institutionen und der Europäischen Union fest verankertes Land die Garantien der EMRK
und seine einschlägigen internationalen Verpflichtungen generell und systematisch
missachte in einem Ausmass, dass die Regeln der Dublin-Verordnung über die Behandlung
von Asylgesuchen im Verkehr mit diesem Land weitgehend ausser Kraft gesetzt werden
müssten und der Wegweisungsvollzug undurchführbar sei. Die zu erwartende
Verfahrensdauer erscheint aus heutiger Sicht auch nicht als übermässig lang oder gar



unbestimmt. Auch wenn der in Aussicht gestellte Entscheid mit einiger Wahrscheinlichkeit
nicht mehr während der bestätigten Haftdauer von drei Monaten ergehen dürfte und eine
Verlängerung der Haft in Betracht zu ziehen ist, durfte die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu
verletzen davon ausgehen, eine allfällige Verlängerung werde ein vertretbares Mass nicht
überschreiten. Mit Blick auf die weiteren Umstände, insbesondere dass es sich um die
erstmalige Anordnung von Ausschaffungshaft handelt und der Beschwerdeführer eine
hartnäckige Renitenz und ausgeprägte Geringschätzung behördlicher Anordnungen an den
Tag gelegt hat (vier Monate nach der Überstellung mittels Sonderflug war er trotz
Einreisesperre wieder in der Schweiz, ohne dass ein Zwang zu solchem Verhalten
erkennbar ist), kann die Bestätigung der Haftanordnung nicht als unverhältnismässig
bezeichnet werden. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 4
Bei diesem Ergebnis wird der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Da die Beschwerde aber nicht gerade als von vornherein aussichtslos zu bezeichnen
ist und die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers als erstellt gelten kann, ist dem Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege unter Beiordnung des beigezogenen
Rechtsanwalts zu entsprechen ( Art. 64 BGG ).
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